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Ausgangssituation 

Südlicher Teil 

Nördlicher Teil 

Ursprungsbebauungsplan 

„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, 

Flur 3 und 5“ 

 
 2. Änderung 

Ursprungsbebauungsplan 

„Auf dem Mühlental – Am Roten Kreuz“  

Flur 5 

 
 3. Änderung 
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TOP 3 

 

Bebauungsplan „Am Roten Kreuz - Auf dem 

Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

 

(Südlicher Teil) 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

Planzeichnung – 

Offenlagefassung 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

Auswertung der Offenlage der Planung   

(§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) 

Der Gemeinderat Norheim hat in seiner Sitzung am 02.09.2019 den Planentwurf zur o.g. 2. Änderung des 

Bebauungsplans gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Parallel dazu wurden 

gem. § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 

 

1) Durch öffentliche Auslegung des Planentwurfs im Zeitraum 25.10.2019 bis einschließlich 25.11.2019 wurde der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung gegeben. 

 

 Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ging 1 Eingabe ein, über deren Berücksichtigung durch den 

 Gemeinderat zur beraten und zu entscheiden ist. 

 

2) Mit Schreiben vom 22.10.2019 wurden insgesamt 31 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

aufgefordert eine Stellungnahme bis zum 07.11.2019 abzugeben. 

 

7 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben. 

 

Von 10 (nachfolgend aufgeführten) Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ging eine Rückmeldung 

ein, es wurden jedoch weder Einwände noch sonstige Hinweise vorgetragen. 

 

5 Behörden bzw. sonstige Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme und/oder Hinweise 

abgegeben, über deren Berücksichtigung durch den Gemeinderat zu beraten und zu entscheiden ist bzw. deren 

Stellungnahme zur Kenntnis genommen werden sollte. 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

Auswertung der Offenlage der Planung   

(§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) 

Der Gemeinderat Norheim hat in seiner Sitzung am 02.09.2019 den Planentwurf zur o.g. 2. Änderung des 

Bebauungsplans gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Parallel dazu wurden 

gem. § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 

 

3) Zusätzlich hat die Verbandsgemeindeverwaltung 8 anerkannte Naturschutzverbände sowie die Regionalstelle 

Rheinhessen-Nahe des Naturschutzbund Deutschland angeschrieben, um diesen Gelegenheit zur Mitwirkung zu 

geben. 

 

 Von 7 dieser Naturschutzverbände ging jedoch keine Stellungnahme ein. 

 

 Vom Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine (Deutscher Wanderverband), Landesverband Rheinland-

 Pfalz e.V. ging eine Rückmeldung ein, es wurden jedoch weder Einwände noch sonstige Hinweise vorgetragen. 

 

 1 Verband hat eine Stellungnahme und/oder Hinweise abgegeben, über deren Berücksichtigung durch den 

 Gemeinderat zu beraten und zu entscheiden ist bzw. deren Stellungnahme zur Kenntnis genommen werden 

 sollte. 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

Auswertung der Offenlage der Planung   

(§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) 

Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ging eine Rückmeldung ein, 

es wurden jedoch keine Einwände oder Hinweise vorgetragen. Aus diesem Grund wurde auf einen Abdruck der 

Stellungnahmen verzichtet. Ein Beschluss über diese Stellungnahmen ist ebenfalls nicht erforderlich.  

 

 

1) Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

2) Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege 

3) Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Brandschutzdienststelle 

4) Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Naturschutzbehörde  

5) Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde 

6) Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

7) Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

8) Stadtwerke Bad Kreuznach GmbH 

9) Verbandsgemeindeverwaltung Rüdesheim, Fachbereich Finanzen und Bauen, Ausbau- und 

Erschließungsbeitragsrecht 

10) Verbandsgemeindewerke Rüdesheim 

 (Die Verbandsgemeindewerke Rüdesheim sind in vorliegendem Fall nicht zuständig, weswegen ergänzend die 

 Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach beteiligt wurde.) 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme der Öffentlichkeit vom 22.11.2019 

 Wegfall der öffentlichen Stellplätze 

 

 Keine Verpflichtung der Gemeinde, öffentliche Stellplätze in einem Wohngebiet vorzuhalten 

 

 Möglichkeit in fußläufiger Erreichbarkeit sowie auf der Fahrbahn zu parken 

  

 

 

 Entschädigungsansprüche bei Wegfall der öffentlichen Stellplätze 

 

 Bestehen laut Rechtsbeistand nicht 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Mainz vom 29.10.2019 

 Keine archäologischen Funde oder Befunde bekannt, Vorkommen kann aber nicht ausgeschlossen werden 

 

 Aufnahme eines entsprechenden Hinweises zur Dokumentation und Ausgrabung von archäologischen Befunden 

in das Kapitel „Hinweise und Empfehlungen an nachgeordnete Verfahren“ 

  

 

 

 Bitte um weitere Beteiligung im Verfahren 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt Bauen und Umwelt vom 19.11.2019 

 Mitteilung, dass es sich um die 2. Änderung des Bebauungsplans handelt 

 

 Redaktionelle Korrektur der Planunterlagen in „Am Roten Kreuz – Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau RLP vom 25.11.2019 

 Mitteilung, dass Plangebiet auf erloschenem Bergwerksfeld „Traisen“ liegt 

 

 Aufnahme des Hinweises in Kapitel „Hinweise und Empfehlungen an nachgeordnete Verfahren“ 

 

 

 

 Mitteilung Von Hinweisen zur Berücksichtigung der einschlägigen Regelwerke bei Eingriffen in den Baugrund und der 

DIN-Vorgaben bei der Bodenbearbeitung 

 

 Aufnahme des Hinweises in Kapitel „Hinweise und Empfehlungen an nachgeordnete Verfahren“ 

 

 

 

 Mitteilung, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände bestehen 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität RLP, LBM Bad Kreuznach vom 19.11.2019 

 Keine Einwände 

 

 

 

 Hinweis, dass dem LBM keine Nachteile hinsichtlich Lärmschutzmaßnahmen entstehen dürfen 

 

 Diese sind nicht zu erwarten 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinhessen-Nahe vom 30.10.2019 

 Möglichkeit auf Entschädigungsansprüche der Umlegungsbeteiligten als Eigentümer der Einwurfsgrundstücke (bzw. 

deren Rechtsnachfolger) 

 

 Rechtsbeistand durch die Kanzlei Meiborg Rechtsanwälte (Mainz) 

 

 Kein Planungshindernis 

 

 Keine Änderung des Umlegungsplans erforderlich 

 

 Kein Entschädigungsanspruch gegeben 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme des Landesjagdverbandes RLP e.V. vom 18.11.2019 

 Hinweis auf notwendigen Ausgleich, falls überplante Flächen im Ursprungsbebauungsplan als Ausgleichsflächen 

festgesetzt waren 

 

 Nicht der Fall 
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TOP 5 

 

Bebauungsplan „Auf dem Mühlental - Am Roten 

Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 

(Nördlicher Teil) 
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„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

Planzeichnung – 

Offenlagefassung 
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„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

Auswertung der Offenlage der Planung   

(§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) 

Der Gemeinderat Norheim hat in seiner Sitzung am 02.09.2019 den Planentwurf zur o.g. 2. Änderung des 

Bebauungsplans gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Parallel dazu wurden 

gem. § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 

 

1) Durch öffentliche Auslegung des Planentwurfs im Zeitraum 25.10.2019 bis einschließlich 25.11.2019 wurde der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung gegeben. 

 

 Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gingen 5 Eingaben ein, über deren Berücksichtigung durch den 

 Gemeinderat zur beraten und zu entscheiden ist. 

 

2) Mit Schreiben vom 22.10.2019 wurden insgesamt 31 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

aufgefordert eine Stellungnahme bis zum 07.11.2019 abzugeben. 

 

5 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben. 

 

Von 8 (nachfolgend aufgeführten) Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ging eine Rückmeldung 

ein, es wurden jedoch weder Einwände noch sonstige Hinweise vorgetragen. 

 

9 Behörden bzw. sonstige Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme und/oder Hinweise 

abgegeben, über deren Berücksichtigung durch den Gemeinderat zu beraten und zu entscheiden ist bzw. deren 

Stellungnahme zur Kenntnis genommen werden sollte. 
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Auswertung der Offenlage der Planung   

(§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) 

Der Gemeinderat Norheim hat in seiner Sitzung am 02.09.2019 den Planentwurf zur o.g. 2. Änderung des 

Bebauungsplans gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Parallel dazu wurden 

gem. § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 

 

3) Zusätzlich hat die Verbandsgemeindeverwaltung 8 anerkannte Naturschutzverbände sowie die Regionalstelle 

Rheinhessen-Nahe des Naturschutzbund Deutschland angeschrieben, um diesen Gelegenheit zur Mitwirkung zu 

geben. 

 

 Von 7 dieser Naturschutzverbände ging jedoch keine Stellungnahme ein. 

 

 Vom Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine (Deutscher Wanderverband), Landesverband Rheinland-

 Pfalz e.V. ging eine Rückmeldung ein, es wurden jedoch weder Einwände noch sonstige Hinweise vorgetragen. 

 

 1 Verband hat eine Stellungnahme und/oder Hinweise abgegeben, über deren Berücksichtigung durch den 

 Gemeinderat zu beraten und zu entscheiden ist bzw. deren Stellungnahme zur Kenntnis genommen werden 

 sollte. 

 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 
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Auswertung der Offenlage der Planung   

(§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) 

Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ging eine Rückmeldung ein, 

es wurden jedoch keine Einwände oder Hinweise vorgetragen. Aus diesem Grund wurde auf einen Abdruck der 

Stellungnahmen verzichtet. Ein Beschluss über diese Stellungnahmen ist ebenfalls nicht erforderlich.  

 

 

1) Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

2) Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte 

3) Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Brandschutzdienststelle 

4) Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

5) Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

6) Stadtwerke Bad Kreuznach GmbH 

7) Verbandsgemeindeverwaltung Rüdesheim, Fachbereich Finanzen und Bauen, Ausbau- und 

Erschließungsbeitragsrecht 

8) Verbandsgemeindewerke Rüdesheim 

 (Die Verbandsgemeindewerke Rüdesheim sind in vorliegendem Fall nicht zuständig, weswegen ergänzend die 

 Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach beteiligt wurde.) 

 

 

 

 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 
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zur 1. Stellungnahme der Öffentlichkeit vom 20.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Wegfall des Spielplatzes 

 

 Spielgeräte auf Schulhof der Grundschule vorhanden, Realisierung eines Mehrgenerationenspielplatzes an der 

Rotenfelshalle steht an, Bolzplatz an der Kreuznacher Straße vorhanden  

 

 

 Bedenken hinsichtlich des Umweltschutzes 

 

 Redaktionelle Anpassung der Planunterlagen hinsichtlich der Anzahl der Bäume 

 Keine klimatischen Auswirkungen zu erwarten 

 Entsprechende Hinweise zum Artenschutz in Planunterlagen enthalten  

 

 

 Wegfall der öffentlichen Stellplätze 

 

 Keine Verpflichtung der Gemeinde, öffentliche Stellplätze in einem Wohngebiet vorzuhalten 

 Möglichkeit in fußläufiger Erreichbarkeit sowie auf der Fahrbahn zu parken 

  

 

 Entschädigungsansprüche bei Wegfall der öffentlichen Stellplätze 

 

 Bestehen laut Rechtsbeistand nicht 

 



Norheim I Bebauungsplanänderungen 

22    Gemeinderatssitzung  I  13.02.2020  I   BBP    Stadtplanung  Landschaftsplanung  I  Kaiserslautern I www.bbp-kl.de 

zur 2. Stellungnahme der Öffentlichkeit vom 22.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Wegfall der öffentlichen Stellplätze 

 

 Keine Verpflichtung der Gemeinde, öffentliche Stellplätze in einem Wohngebiet vorzuhalten 

 

 Möglichkeit in fußläufiger Erreichbarkeit sowie auf der Fahrbahn zu parken 

  

 

 Entschädigungsansprüche bei Wegfall der öffentlichen Stellplätze 

 

 Bestehen laut Rechtsbeistand nicht 

 



Norheim I Bebauungsplanänderungen 

23    Gemeinderatssitzung  I  13.02.2020  I   BBP    Stadtplanung  Landschaftsplanung  I  Kaiserslautern I www.bbp-kl.de 

zur 3. Stellungnahme der Öffentlichkeit vom 22.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Wegfall der öffentlichen Stellplätze 

 

 Keine Verpflichtung der Gemeinde, öffentliche Stellplätze in einem Wohngebiet vorzuhalten 

 

 Möglichkeit in fußläufiger Erreichbarkeit sowie auf der Fahrbahn zu parken 

  

 

 Entschädigungsansprüche bei Wegfall der öffentlichen Stellplätze 

 

 Bestehen laut Rechtsbeistand nicht 
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zur 4. Stellungnahme der Öffentlichkeit vom 25.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Einwände zum Planverfahren  

 

 Stellungnahme bezieht sich auf Verfahren nach §13b BauGB, hier aber Verfahren nach § 13a BauGB 

 

 

 Ausführungen zu Änderungsbereich 4 (mögliches Trittsteinbiotop) 

 

 Fläche bereits anthropogen überformt, Vorkommen bedrohter Arten unwahrscheinlich 

 Festsetzung als Schutzstreifen in Änderungsplanung 

 

 

 Ausführungen zu Änderungsbereich 1 (Trittsteinbiotop) 

 

 Redaktionelle Änderung der Planunterlagen von 5 auf 6 Bäume im Bestand 

 Hinweise auf Artenschutz bereits in Planunterlagen enthalten 

 Ergänzung der Planunterlagen um Hinweis der vorsorglichen Empfehlung der artenschutzrechtlichen 

Verträglichkeitsbewertung in Zusammenhang mit Bauantrag  

 

 

 Ausführungen zu Dacheindeckungen 

 

 Anpassung der Formulierung gemäß der Festsetzung des Ursprungsbebauungsplan „dunkelfarbige Materialien“ 
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zur Stellungnahme der Elterninitiative Norheimer Kinder e.V. vom 18.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Wegfall des Spielplatzes 

 

 Spielgeräte auf Schulhof der Grundschule vorhanden 

 

 Realisierung eines Mehrgenerationenspielplatzes an der Rotenfelshalle steht an 

 

 Bolzplatz an der Kreuznacher Straße vorhanden  
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zur Stellungnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung (ABW) Bad Kreuznach  vom 15.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 
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zur Stellungnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung (ABW) Bad Kreuznach  vom 15.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Herauslösen dieser Teilfläche aus 

Grundstücksveräußerung 

 Eintragung einer Dienstbarkeit 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Mainz vom 29.10.2019 

 Keine archäologischen Funde oder Befunde bekannt, Vorkommen kann aber nicht ausgeschlossen werden 

 

 Entsprechender Hinweis bereits in Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ enthalten 
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zur Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt Bauen und Umwelt  vom 25.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Äußerungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde  

 

 Keine Klarstellung der Textfestzungen zu Vollgeschossen und Kniestock 

 

 Präzisierung der Textfestsetzungen zu Einfriedungen („straßenseitige Einfriedung“) 

 

 

 Äußerungen der Unteren Wasserbehörde 

 

 Ergänzende Aufnahme der Hinweise zur offenen Versickerung, zur Sammlung von Niederschlagswasser und 

Zisternen und zur Nutzung als Brauchwasser und zur Lage des Plangebiets innerhalb der Zone IV eine 

Heilquellenschutzgebietes in Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ 

  

 

 Äußerungen der Unteren Naturschutzbehörde 

 

 § 1a Ziff. 2 BauGB: Innen- vor Außenentwicklung 

 

 Keine klimatischen Auswirkungen zu erwarten 

 

 Hinweise zum Artenschutz in Planunterlagen enthalten 

 

 Änderung der Formulierung dahingehend, dass Ausgleich im Rahmen des Kaufvertrages zu regeln wäre 
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30    Gemeinderatssitzung  I  13.02.2020  I   BBP    Stadtplanung  Landschaftsplanung  I  Kaiserslautern I www.bbp-kl.de 

zur Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau RLP vom 25.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Mitteilung, dass Plangebiet auf erloschenem Bergwerksfeld „Traisen“ liegt 

 

 Aufnahme des Hinweises in Kapitel „Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter“ 
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zur Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität RLP, LBM Bad Kreuznach vom 20.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Forderung der Einhaltung der Bauverbotszone von 20 m 

zur L236 

 

 wird eingehalten 

 

 

 

 Hinweis, dass dem LBM keine Nachteile hinsichtlich 

Lärmschutzmaßnahmen entstehen dürfen 

 

 sind nicht zu erwarten 
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32    Gemeinderatssitzung  I  13.02.2020  I   BBP    Stadtplanung  Landschaftsplanung  I  Kaiserslautern I www.bbp-kl.de 

zur Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinhessen-Nahe vom 30.10.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 

 Möglichkeit auf Entschädigungsansprüche der Umlegungsbeteiligten als Eigentümer der Einwurfsgrundstücke (bzw. 

deren Rechtsnachfolger) 

 

 Rechtsbeistand durch die Kanzlei Meiborg Rechtsanwälte (Mainz) 

 

 Kein Planungshindernis 

 

 Keine Änderung des Umlegungsplans erforderlich 

 

 Kein Entschädigungsanspruch gegeben 
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33    Gemeinderatssitzung  I  13.02.2020  I   BBP    Stadtplanung  Landschaftsplanung  I  Kaiserslautern I www.bbp-kl.de 

zur Stellungnahme der Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück vom 08.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 



Norheim I Bebauungsplanänderungen 

34    Gemeinderatssitzung  I  13.02.2020  I   BBP    Stadtplanung  Landschaftsplanung  I  Kaiserslautern I www.bbp-kl.de 

zur Stellungnahme der Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück vom 08.11.2019 

„Auf dem Mühlental - Am Roten Kreuz, Flur 5, 3. Änderung“ 
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„Am Roten Kreuz - Auf dem Mühlental, Flur 3 und 5, 2. Änderung“ 

zur Stellungnahme des Landesjagdverbandes RLP e.V. vom 18.11.2019 

 Hinweis auf notwendigen Ausgleich, falls überplante Flächen im Ursprungsbebauungsplan als Ausgleichsflächen 

festgesetzt waren 

 

 Nicht der Fall 
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W i r  d a n k e n   f ü r   I h r e   A u f m e r k s a m k e i t  


